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RS OGH 1972/6/20 5Ob89/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.06.1972

Norm

ABGB §1002

ABGB §1017

Rechtssatz

Wer erklärt, die zu verkaufende Sache gehöre einem anderen und ohne diesen könne keine Vereinbarung getro4en

werden, handelt als Vertreter im Namen des Eigentümers, auch wenn der Kaufvertrag dann von ihm ohne auf die

Vertretung hinweisenden Zusatz unterschrieben wird und die vom Käufer ausgestellten Schuldscheine auf ihn lauten.
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5 Ob 89/72
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